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In den schweizerischen Fremden-
verkehrsregionen wird es fir ein-

heimische ~ Bauwilige  immer
schwieriger, Grund und Boden er-
werben zu kdnnen. Haufig sind es
die horrenden Bodenpreise, die
dem Traum von den eigenen vier
Wanden entgegenstehen. Die
grundsatzlich unerwlnschte Ent-
wicklung wurde durch einen parla-
mentarischen Vorstoss im Natio-
nalrat auf Bundesebene zur Dis-
kussion gestellt. Es steht nun zu
erwarten, das bei der kommenden
Beratung (ber das neue Bundes-
gesetz Uber den Erwerb von
Grundstiicken durch Personen im
Ausland dieser Aspekt noch naher
erortert werden wird, auch wenn er
von der «Lex Furgler» nicht unmit-
telbar berihrt wird.

In deutschen Gazetten mit Rang
und Namen findet man Nummer
fur Nummer grosszlgige Inserate,
welche schone Baulagen, Villen
und dergleichen in der Schweiz
anbieten. Der Ausverkauf der Hei-
mat geht munter weiter, und das
neue Bundesgesetz, welches den
Bundesbeschluss aus dem Jahre
1973 — er wurde 1975 bis Ende
1982 verlangert — ablésen soll,
steckt erst in der parlamentari-
schen Vorberatung. Damit die Ge-
setzesberatung nicht noch unter
grosseren Zeitdruck gerat, wird der
Bundesbeschluss noch einmal bis
Ende 1984 verlangert. Die «Bo-
denprobleme» in den touristischen
Landesgegenden sind natlrlich
nicht allein dem Ausverkauf der
Heimat zuzuschreiben, dennoch
ist die Baulandnachfrage von sei-
ten ortsfremder Interessenten un-
gebrochen gross. Diese Entwick-
lung flihrt zu einer Verknappung
und einer Verteuerung des verflg-
baren Baulandes. Vielfach wird
auch Bauland, in der Hoffnung auf
weitere Preissteigerung, der Uber-
bauung lange entzogen, um dann
aus dem Verkauf einen mdglichst
grossen Gewinn zu ziehen. Diese
Situation schrankt die einheimi-
sche Bevdlkerung in ihren Bauin-
teressen sehr stark ein. Hat dieser
Zustand bislang vor allem die Poli-
tiker in den entsprechenden Ge-
meinden und Kantonen beschaf-
tigt, wurde nun durch einen Vor-
stoss im Nationalrat diese uner-
winschte Entwicklung auf die Bun-
desebene getragen. Der Bundes-
rat hat in seiner Antwort auf die
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entsprechende Interpellation deut-
lich werden lassen, dass Abhilfe
nicht in erster Linie von «Bern»
erwartet werden darf, sondern in
den betroffenen Regionen das N6-
tige vorgekehrt werden misste.

Keine Revision

Der Bundesrat lehnt insbesondere
eine Revision des Raumplanungs-
gesetzes ab. Dieses Gesetz sei
erst zwei Jahre in Kraft, und bevor
an eine Revision zu denken sei —
so die Landesregierung — missten
weitere  Erfahrungn  gesammelt
werden. Der Bundesrat weist dar-
auf hin, dass im heutigen Raum-
planungsgesetz keine Bestimmun-
gen uber die Zonenenteignung
enthalten sind, wie dies im ersten
Entwurf — er wurde 1976 vom Sou-
veran bachab geschickt — vorgese-
hen war. Die Bestimmungen Uber
die Bauzonen und die Erschlies-
sung im RPG helfen indes nach
Meinung der Landesvater mit, das
Problem zu «entschéarfen».

Tessiner Modell als Vorbild

Der Bundesrat lasst an seiner Hal-
tung keine Zweifel aufkommen.
Die Verknappung von Bauland zu
Lasten der Einheimischen muss im
Sinne «einer foderalistischen Auf-
gabenteilung» vor allem durch die
Kantone und Gemeinden geldst
werden. Mit dem Hinweis auf die

beantragte Kantonalisierung der
Wohnbaufoérderung ist es nach
bundesratlicher Einschatzung we-
der mdglich noch erwiinscht, dass
sich der Bund (ber das Bisherige
hinaus bei der Férderung des vor-
sorglichen Landerwerbs finanziell
engagiert. Die Kantone und Ge-
meinden sollen sich vermehrt ein-
setzen. Der Bund geht in dieser
Frage bewusst auf Distanz. Immer-
hin macht er deutlich, dass er das
sogenannte «Tessiner Modell»,
die Schaffung von «Bauzonen im
Gemeindeinteresse» als gangba-
ren Weg erachtet, vorausgesetzt,
die hierfur notwendigen gesetzli-
chen Grundlagen auf Kantonsebe-
ne sind vorhanden. Die «Bauzone
im Gemeindeinteresse», gemass
dem Tessiner Modell, ist rechtlich
betrachtet eine Bauzone. Sie istim
Zonenplan als solche bezeichnet
und soll der Gemeinde eine aktive
Bodenpolitik ermdglichen.  Die
Idee flr diese besondere Bauzone
wurde im Rahmen einer Ortspla-
nung in einem Tessiner Tal entwik-
kelt. Mit der «Bauzone im Ge-
meindeinteresse» werden, wie der
Chef des Planungsamtes des Kan-
tons Tessin, Ing. Benedetto Anto-
nini, meint, die folgenden Ziele
verfolgt:
— Erhaltung der
Bevolkerung
— Senkung der Wohnkosten
— Wiederbelebung des Boden-
marktes
— Haushalterische Nutzung des
Bodens
— Reduktion der Erschliessungs-
kosten
— Erhaltung der ortsanséssigen
Gewerbebetriebe
Die besondere «Bauzone im Ge-
meindeinteresse» kann allerdings
nur verwirklicht werden, wenn ver-
schiedene Punkte Ubereinstim-
men: So muss die Rechtsgrundla-
ge vorhanden sein, ein Zonenre-
glement vorliegen, und am politi-
schen Willen, Einfluss zu nehmen,
darf es nicht mangeln. Das neue
Planungsinstrument ist bisher auf
ein beachtliches Interesse gestos-
sen, wobei auch kritische Stimmen
nicht ausblieben. Diese haben in
erster Linie vor einer Verstaatli-
chung des Bodens gewarnt. Die
Gefahr dazu ist nicht sehr hoch
einzuschatzen, ist doch die «Bau-
zone im Gemeindeinteresse» nur
eine unter anderen. Ausserdem

ortsanséassigen

sind die finanziellen Mittel der 6f-
fentlichen Hand, die sie zu diesem
Zwecke einsetzen kann, auch nicht
unbegrenzt. Der Bundesrat und
das Bundesamt flr Raumplanung
verfolgen jedenfalls die weitere
Entwicklung mit Interesse. Die Zu-
ruckhaltung des Bundesrates be-
zlglich zentralstaatlicher Vorkeh-
ren und Interventionen ist sicher
angebracht, weil gewissermassen
«vor Ort», also in den einzelnen
Gemeinden und in den verschie-
denen Touristikgebieten, die bes-
ser angepassten Massnahmen ge-
troffen werden konnen. Der Bun-
desrat verweist in diesem Zusam-
menhang nochmals auf das Raum-
planungsgesetz: «Das RPG
schreibt den Kantonen vor, dass
und wie sie Bau-, Landwirtschafts-
und Schutzzonen auszuscheiden
haben. Es lasst ihnen freie Hand,
auf welche Art sie Bauzonen weiter
unterteilen wollen. Abgesehen von
verfassungsmassigen Einschran-
kungen ist der Spielraum der Kan-
tone und Gemeinden im Bereich
der Nutzungsplanung sehr gross.
Das gilt vor allem fiir die Gemein-
den, welche durch eine massvolle,
aber gezielte Einzonungs- und Er-
schliessungspolitik sehr viel zur
Verhinderung spekulationsbeding-
ter Landpreissteigerungen, unter
Umstanden verbunden mit ent-
sprechender Baulandhortung, bei-
tragen kénnen.»

23




	Bauland für Einheimische

